
 

 

Vorgehensweise bei Krankheiten zur Coronazeit 

Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen 

unabhängig von der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig 

sein. 

Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle 

unterschieden werden: 

• Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des 

Wohlbefindens (z.B. nur Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule 

besucht werden. Dies gilt auch bei Vorerkrankungen (z.B. 

Heuschnupfen, Pollenallergie). 

• Bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z.B. Husten, 

Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet 

werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule ohne 

weitere Auflagen (d.h. ohne ärztliches Attest, ohne Testung) wieder 

besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten 

Covid-19 Erkrankung bekannt ist.  

 


